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I.  Satzung der Stadt Kitzingen  
 über den Bebauungsplan Nr. 93 „Bürgerbräu-Areal“ 
 
Rechtsgrundlagen 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004, 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 

 Planzeichenverordnung in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBL.1991 I S.58), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 

 Bayerische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007, zuletzt 
geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2015, 296 

 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBl 1998, S. 796), zuletzt geändert am 12. Mai 2015, 82 

 

Nach § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) i.d.F. vom 24.10.2015 (BGBl. I S. 1722) i.V.m. Art. 81 
Bayerische Bauordnung (BayBO) hat der Verwaltungs- und Bauausschuss der Stadt Kitzingen 
den Bebauungsplan Nr. 93 „Bürgerbräu-Areal“ am ………… als Satzung beschlossen. 

 

§ 1 – Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans. 

 

§ 2 – Bestandteile der Satzung 

Der Bebauungsplan besteht aus: 

1) zeichnerischem Teil vom ……….. 

2) textlichen Festsetzungen vom …………… 

3) artenschutzrechtliche Prüfung (Vorabzug) vom 30.11.2015 

4) Schallimmissionsgutachten (Vorabzug) vom 01.12.2015 

Beigefügt ist die Begründung vom ……………….. 

 

§ 3 – In-Kraft-treten 

Dieser Bebauungsplans ist mit ortsüblicher Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses am 
…………… in Kraft getreten (§ 10 Abs. 3 BauGB). 

 

Kitzingen, den <DATUM>    (Siegel) 

 

Siegfried Müller 

Oberbürgermeister  
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II. Textliche Festsetzungen 

  

II.1 Bauliche Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

  

II.1.1 Maß der baulichen Nutzung (§§ 16 - 21 a BauNVO) 

  

 a) Geschossflächenzahl GFZ (§ 20 BauNVO) 

 

Für den gesamten Bereich des Bebauungsplans gilt eine max. Geschossflächen-

zahl (GFZ) von 2,0. 

 

 b) Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 

 

Die Zahl der Vollgeschosse ist jeweils durch Eintrag in die Nutzungsschablonen im 

zeichnerischen Teil als Höchstmaß festgelegt: 

 

II: maximal 2 Vollgeschosse 

III: maximal 3 Vollgeschosse 

IV: maximal 4 Vollgeschosse 

V: maximal 5 Vollgeschosse 

  

II.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB + § 18 BauNVO) 

  

 Die Höhe baulicher Anlagen ist durch die Festsetzung der maximalen Firsthöhe (FH) 

begrenzt. Sie ist festgelegt auf einen Bezugspunkt mit 191,5 m ü.NN. Dies entspricht 

der mittleren Geländehöhe im Geltungsbereich. Der Bezugspunkt ist nachrichtlich in 

der Planzeichnung eingetragen. 

 

Für Gebäude, die mit Flachdach bzw. flach geneigten Dächern errichtet werden, ist bei 

Festsetzung einer maximalen Firsthöhe die oberste Dachkante bzw. die Attika als 

maximale Gebäudehöhe maßgeblich. Den obersten Schnitt-punkt der Außenwand mit 

der Dachhaut bildet jeweils die Oberkante der Attika. 

 

Diese Maße sind durch Eintrag in die Nutzungsschablonen im zeichnerischen Teil 

festgelegt. 

  

II.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB + § 22 BauNVO) 

  

 a) Abweichende Bauweise:  

Die abweichende Bauweise unterscheidet sich von der offenen Bauweise dahin-

gehend, dass die Längenbeschränkung auf 50,00 m entfällt. 

 

 b) geschlossene Bauweise: 

Die Gebäude sind ohne seitlichen Grenzabstand zu errichten. 
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 Die Bauweise ist durch Eintrag in die Nutzungsschablonen im zeichnerischen Teil 

festgelegt. 

  

II.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

  

 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Ausweisung von Baugrenzen und 

Baulinien im zeichnerischen Teil festgesetzt. 

Die Baugrenzen und Baulinien gelten nicht für die Tiefgarage innerhalb des Baugrund-

stücks (s. auch Ziff. II.6). 

 

 Ein Vortreten von untergeordneten Gebäudeteilen wie Gesimse, Treppen, Eingangs- 

und Terrassenüberdachungen sowie Vorbauten wie Erker, Balkone, Tür- und Fenster-

vorbauten über die Baulinie kann bis zu 2,0 m zugelassen werden, wenn sie insgesamt 

nicht breiter als ein Drittel der Gebäudeseite sind. 

  

II.5 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

  

 Die im zeichnerischen Teil eingetragenen Hauptgebäude- bzw. Firstrichtungen sind 

einzuhalten. 

Soweit dort keine Hauptgebäude- bzw. Firstrichtung festgesetzt ist, kann diese frei 

gewählt werden. 

  

II.6 Flächen für Nebenanlagen / Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

  

 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind innerhalb des Geltungsbereich allge-

mein zulässig. Garagen und Stellplätze sind innerhalb des Geltungsbereichs in dem 

durch die jeweils zulässige Nutzung erforderlichen Umfang zulässig. Sie sind entweder 

vollständig in die Gebäude zu integrieren oder als Tiefgarage unterhalb der Gelände-

oberfläche zu errichten. 

Im zeichnerischen Teil ist der Umriss der geplanten Tiefgarage nachrichtlich darge-

stellt. 

Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage wird an der Südost-Ecke zur ‚Klosterbauhofstra-

ße‘ hin festgelegt und ist in der Planzeichnung gemäß Einschrieb dargestellt. 

  

II.7 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

  

 Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen, sofern dem keine wirtschaftli-

chen Aspekte entgegenstehen. 

  

 Für die Unterbringung der Kabel in der Straße wird DIN 1998 zugrunde gelegt. Bei 

Anpflanzungen von Bäumen innerhalb des Grundstücks ist ein seitlicher Mindest-

abstand von 2,50 m zum Erdkabel einzuhalten. Ist dies nicht möglich, sind zum Kabel 
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hin geschlossene Pflanzringe oder Trennwände bis in ca. 1,00 m Tiefe anzubringen. 

  

 Bei Unterkellerung muss das Schmutzwasser aus dem Untergeschoss durch eine 

Haushebeanlage auf die Höhenlage des Hauptsammlers gepumpt werden.  

 

Für das Regenwasser aus dem Untergeschoss gibt es keine Möglichkeit, in einer 

Freispiegelleitung an den öffentlichen Sammler anzuschließen. Es ist ebenfalls mit 

einer Hebeanlage in die Vorflut zu pumpen. 

  

II.8 Denkmäler (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

  

 Die Baudenkmale sind im zeichnerischen Teil durch das Planzeichen „D“ gekenn-

zeichnet. 

  

 Des Weiteren befindet sich das Flurstück Nr. 625 und somit der gesamte Geltungsbe-

reich innerhalb des Bodendenkmals Kitzinger Innenstadt (Nummer D-6-6226-0215). 

Dies ist durch das Planzeichen „B“ im zeichnerischen Teil gekennzeichnet. 

  

 Siehe auch unter Ziff. IV (nachrichtliche Hinweise). 

  

II.9 Artenschutz / CEF-Maßnahmen 

  

 Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 

1-4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG sind folgende Auflagen einzuhalten:  

  

II.9.1 Fledermaus-Quartiere an und in Gebäuden: 

 Abbruch nur außerhalb der Nutzungszeit der Fledermäuse, die sich von Anfang 

November bis Ende Februar erstreckt.  

 Ökologische Bauleitung: Kontrolle auf Fledermausbesatz kurz vor Abbruch und 

begleitend zu den Abbrucharbeiten, ggf. Bergung und Umsiedlung von aufge-

fundene Fledermäusen in Ersatzquartiere (Fledermauskästen müssen an nicht 

betroffenen Gebäuden zur Verfügung stehen!)  

 Bereitstellen von Spaltenquartieren an den Neubauten (z. B. Fassaden-

Einbauquartiere oder -Kästen, fledermausgerechter Ausbau der 

Dach(trauf)bereiche)  

  

II.9.2 Fledermaus-Winterquartier in der Kelleranlage: 

 Abbruch- und andere Bauarbeiten, die in die Kelleranlage eingreifen, außerhalb 

der Überwinterungszeit: Anfang April – Ende September  

 Erhalt und Aufwertung möglichst großer Teile der bestehenden Kelleranlage  

 Ausgleichsmaßnahmen sind mit der Höheren Naturschutzbehörde und der Ko-

ordinationsstelle für Fledermausschutz in Nordbayern abzustimmen  

 

II.9.3 Habitatstrukturen für Gebäudebrüter wurden bei der Ortseinsichtnahme festgestellt. 

Für diese Vogelarten sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbe-
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ständen zur erfüllen: 

 Die Baufeldräumung mit Abriss von Gebäuden darf nur außerhalb der Vogel-

brutzeit, d.h. ab Ende September bis spätestens Ende Februar erfolgen. 

 Für Mauersegler sind auch sog. CEF-Maßnahmen (Bereitstellung von künstli-

chen Nisthilfen) erforderlich. 

II.9.4 Sonstiges: 

 im öffentlichen und privaten Straßenraum sind insektenfreundliche Leuchtmittel 

(Stand der Technik) in nach unten strahlenden Gehäusen zu verwenden  

  

  

  

III. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (gemäß Art. 6 und 81 BayBO) 

  

III.1 Dachgestaltung von Hauptgebäuden 

 Soweit unter Ziff. III.1 nichts Abweichendes geregelt ist, gilt die Gestaltungssatzung der 

Stadt Kitzingen in der jeweils gültigen Fassung (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO). 

  

III.1.1 Dachform 

  

 Die zulässigen Dachformen sind in der Nutzungsschablone festgesetzt. 

  

III.1.2 Dachneigung 

  

 Die Dachneigung kann bei Satteldächern unter Einhaltung der maximalen Firsthöhe 

gemäß Eintrag in der jeweiligen Nutzungsschablone frei gewählt werden. 

Flachdächer dürfen eine Neigung von max. 5° haben. 

  

 Die Dachneigung von I-geschossigen An- und Vorbauten kann, wenn sie in einem an-

gemessenen Größenverhältnis zum Hauptgebäude stehen, frei gewählt werden. 

  

III.1.3 Dachaufbauten und -einschnitte 

  

 Dachgauben sind zulässig.  

  

 Dachgauben sowie Zwerchgiebel sind maximal bis zwei Drittel der Gebäudelänge zu-

lässig. Der Abstand von den Giebelseiten muss mindestens 1,0 m betragen. 

  

 Pro Hauptgebäude ist grundsätzlich nur eine Dachgaubenart zulässig. 

  

 Eine 2. Gaubenreihe ist unzulässig. 

  

 Zwischen den Dachaufbauten und dem First müssen mindestens zwei Ziegelreihen 

durchlaufen.  
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III.1.4 Dacheindeckung 

  

 Die Dächer der Hauptgebäude sind mit Biberschwanzziegeln oder Doppelmuldenfalz-

ziegel in Rottönen einzudecken. Eine Dacheindeckung aus Falzblech (Stehfalz) in 

Grauton ist für Gebäude, die nicht an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, zulässig. 

 

 Dachgauben dürfen mit Falzblech gedeckt und verkleidet werden. 

 

 Unzulässig sind glänzende Dacheindeckungsmaterialien. 

 

 Für erdgeschossige Anbauten und Nebengebäude einschließlich Carports und Gara-

gen ist auch eine Dacheindeckung aus Falzblech (Stehfalz) in entsprechender Metall-

farbe (z. B. Kupfer, Zink) sowie Echtglas (z.B. bei Wintergärten) oder eine extensive 

Dachbegrünung zulässig.  

  

III.2 Garagen und Stellplätze 

  

 Stellplätze für den Bedarf, der durch die zugelassene Nutzung verursacht wird, sind – 

abweichend von der Stellplatzsatzung für die Kitzinger Innenstadt – auf dem Bau-

grundstück selbst nachzuweisen. 

  

III.3 Antennen-Anlagen 

  

 Je Gebäude ist eine Antennen-Anlage zulässig. 

Im Übrigen gilt die Gestaltungssatzung der Stadt Kitzingen in der jeweils gültigen Fas-

sung (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO). 

  

III.4 Werbeanlagen 

  

 Es gilt die Satzung über besondere Anforderungen an Werbeanlagen der Großen 

Kreisstadt Kitzingen in der jeweils gültigen Fassung (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO).  

  

III.5 Abstandsflächen 

  

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 93 „Bürgerbräu-Areal“ gelten die Ab-

standsflächenvorschriften gemäß Art. 6 der BayBO.  

Soweit im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans Baulinien festgesetzt sind, darf 

davon abgewichen werden. 

 

Brandschutzvorschriften bleiben davon unberührt. 
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IV. Nachrichtlich übernommene Hinweise 

  

IV.1 Abfallbeseitigung / Bodenaushub 

  

 Auffüllungen im Rahmen der internen Erschließung (Fahr- und Fußwege) dürfen nur 

mit reinem Erdaushub bzw. Kiesmaterial oder aufbereitetem Bauschutt aus zugelasse-

nen Aufbereitungsanlagen vorgenommen werden, der keine wassergefährdenden Stof-

fe enthält. 

  

 Bei Abbruch- und Baumaßnahmen anfallender Bauschutt und Erdaushub ist möglichst 

einer Wiederverwertung zuzuführen oder, falls dies nicht möglich ist, auf eine zugelas-

sene Erdaushub- und Bauschuttdeponie zu bringen. Durch Chemikalien verunreinigter 

Bauschutt ist auf einer zulässigen Hausmülldeponie zu beseitigen. Chemikalienreste 

sind in zugelassenen Abfallbeseitigungsanlagen zu beseitigen. 

  

IV.2 Abwasserbeseitigung 

  

 a) Regenwasserversickerung 

  

 Gering verschmutzte Regenabflüsse, d. h. Regenwasser von Dachflächen und 

sonstigen Flächen, die nicht durch Umgang mit wassergefährdenden Stoffen oder 

betrieblichen Verkehr verunreinigt werden können, sollten mittels Flächen-, Mulden- 

oder Retentionsraumversickerung in den Untergrund versickert werden, soweit die 

Lage der Baugrundstücke und die Untergrundverhältnisse dies zulassen. 

 

Bei der Planung, Bemessung und dem Bau von Anlagen zur Bewirtschaftung von 

Niederschlagswasser sind die Vorgaben einschlägiger Merkblätter und Regelwerke 

(ATV-/DVWK-Merkblätter) zu beachten. 

  

 Das Niederschlagswasser von nicht beschichteten oder in ähnlicher Weise behandel-

ten Kupfer-, Zink- oder bleigedeckten Dächern soll nicht den Versickerungsanlagen 

zugeführt werden. 

  

 Das übrige, auf den Baugrundstücken anfallende, unverschmutzte Niederschlagswas-

ser von Dachflächen und befestigten Flächen ist in die örtliche Mischwasserkanalisati-

on abzuleiten. 

  

 Punktuelle Versickerung, z. b. über Schächte, ist nicht erlaubt.  

  

 Für Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, an die mehr als 1.000 m² 

versiegelte Flächen angeschlossen sind, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis zu bean-

tragen. 

Die zuständige Genehmigungsbehörde ist die Stadt Kitzingen. 
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 b) Regenwasserspeicherung 

  

 Es wird empfohlen, das anfallende Regenwasser auf eigenem Grundstück in 

Regentonnen oder Zisternen mit anschließendem Versickern des Überlaufes oder 

verzögerter Ableitung möglichst über offene Rinnen in ein naheliegendes Gewässer 

oder in das Entwässerungssystem zu speichern. Das Speichern der Regenabflüsse 

führt auch zu einer Verzögerung des Abflusses, wodurch die Hochwassergefahr 

unterhalb liegender Gewässer gemildert wird. 

  

 c) Regenwassernutzung 

  

 Das gespeicherte Regenwasser kann beispielsweise für Bewässerung, Reinigung oder 

Toilettenspülung genutzt werden. 

  

IV.3 Schutz gegen Grundwasser 

  

 Bei Gebäudeteilen, die in den Untergrund eingreifen, sind Maßnahmen zur Abdichtung 

gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser („weiße Wan-

ne“) zu empfehlen. 

  

IV.4 Altlasten 

  

 Im Bereich des Planungsgebiets liegen nach derzeitigen Erkenntnissen keine Altlast-

verdachtsflächen/keine Altlasten oder Flächen, bei denen kein weiterer Handlungsbe-

darf besteht (A-Flächen) vor. 

  

 Werden bei Abbruch- oder Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und/oder Geruchs-

emissionen (z. B. Hausmüll, Deponiegas, Mineralöl, ...) wahrgenommen, so ist um-

gehend das Landratsamt, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, zu unterrichten. 

Die Abbruch- bzw. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustellen. 

  

 Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erheb-

liche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, 

sind zudem der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

  

IV.5 Bodenschutz 

  

 Nach § 4 Abs. 2 BodSchG ist bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen 

auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. Dies bedeu-

tet bei baulichen Flächeninanspruchnahmen insbesondere, dass die Flächenversiege-

lung bei Anstrebung der optimalen baulichen Verdichtung auf das unvermeidbare Maß 

beschränkt wird. 

  

 Um diesem Grundsatz zum Schutz des Bodens ausreichend Rechnung zu tragen, sind 

bei den geplanten Vorhaben folgende Auflagen zu beachten: 
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  Im Rahmen eines schonenden Umgangs mit dem Boden sind durch den Maschi-

neneinsatz bedingte Bodenverdichtungen während der Bautätigkeit auf das unver-

meidbare Maß zu reduzieren. Damit ein ausreichender Wurzelraum für geplante 

Begrünungen und eine flächige Versickerung von Oberflächenwasser gewährleistet 

ist, sind durch Befahrung mit Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen 

bei abgetrocknetem Bodenzustand durch tiefes Aufreißen aufzulockern. 

 Stoffliche Bodenverunreinigungen durch Öle, Bitumenreste, andere Chemikalien, 

Bauschutt, Betonschlämme, etc. im Verlauf der Baumaßnahmen sind zu vermei-

den. Im Baugebiet anfallender Bauschutt und sonstige Abfälle sind ordnungsgemäß 

zu verwerten bzw. zu entsorgen. Bauschutt und andere Abfälle dürfen nicht als An- 

und Auffüllungsmaterial von Geländemulden und Leitungsgräben etc. verwendet 

werden. 

 Erfolgte bzw. vorgefundene Bodenbelastungen sind dem Landratsamt Kitzingen, 

Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, zu melden. 

  

 Hinweise: 

  

  Die Erdarbeiten sollten zum Schutz vor Bodenverdichtungen grundsätzlich nur bei 

schwach feuchtem Boden (dunkelt beim Befeuchten nach) und niederschlagsfreier 

Witterung erfolgen. 

 Bauwege und Baustraßen sollten nach Möglichkeit nur dort angelegt werden, wo 

später befestigte Wege und Plätze liegen sollen. 

  

IV.6 Denkmalschutz 

  

 Gemäß Art. 8 Abs. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sind bei Bau- 

und Erdarbeiten auftretende Funde von Bodenaltertümern unverzüglich der Unteren 

Denkmalschutzbehörde am Landratsamt Kitzingen oder dem Bayerischen Landesamt 

für Denkmalpflege anzuzeigen. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind 

bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht 

die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortset-

zung der Arbeiten gestattet (Art. 8 Abs. 2 DSchG). 

 

 Unter der Nummer D-6-6226-0215 führt das Landesamt für Denkmalpflege weite Teile 

der Kitzinger Innenstadt mit ihrem ehemaligen Vorstädten und Teilen der Stadterweite-

rung als Bodendenkmal. Das Flurstück Nr. 625 und somit der gesamte Geltungsbe-

reich befinden sich innerhalb dieses Bodendenkmals. 

Schließlich stehen auch Teile der früheren Brauereigebäude unter Denkmal-schutz (Nr. 

D-6-75-141-116): Dies umfasst zum einen den ehemaligen Brauereihof mit zwei zwei-

geschossigen traufständigen Satteldachbauten mit rundbogigen Toreinfahrten und pro-

filierten Rahmungen. Die Obergeschosse sind teilweise in Fachwerk bzw. verputzt 

ausgeführt. Es finden sich vor Ort die Jahresbezeichnungen 1609 und 1679. Des Wei-

teren unterliegen auch verschiedene Betriebsgebäude der früheren Kitzinger Bürger-

bräu diesem Denkmalschutz. Es handelt sich dabei um Ziegelbauten aus den Jahren 
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1901-04 (zwei Malzhäuser, Maschinenhaus, Sudhaus und Lager-, Gär- und Kühlhaus).

  

 Für jede Art von Veränderungen an diesem Denkmal und in seinem Nähebereich gel-

ten die Bestimmungen der Art. 4 bis 6 DSchG. Das Bayerische Landesamt für Denk-

malpflege ist bei allen Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs- sowie Erlaubnisverfahren 

nach Art. 6 DSchG und bei allen baurechtlichen Genehmigungsverfahren, von denen 

das Baudenkmal unmittelbar oder in seinem Nähebereich betroffen ist, zu beteiligen. 

  

IV.7 Kampfmittel 

  

 Das Stadtgebiet von Kitzingen war im Zweiten Weltkrieg Schauplatz von Kampfhand-

lungen. In diesem Zusammenhang verweist die Stadt auf die besondere Verantwortung 

von Bauherren und Grundstückseigentümern hinsichtlich der Klärung potentieller Ge-

fahren durch Kampfmittel. 

Vor der Durchführung von Untergrundeingriffen wird auf die allgemeine Gefährdungs-

lage und die Kriegseinwirkungen im Kitzinger Raum hingewiesen.  

Für das Plangebiet wurde eine Luftbildauswertung bzw. historisch genetische Recher-

che durchgeführt. Durch die nicht auszuschließende Gefahr von Kampfmitteln im Un-

tergrund sollte im Vorgriff von Untergrundeingriffen eine kampfmitteltechnische Freiga-

be erzielt werden. Ist eine vorausgehende Kampfmittelerkundung aufgrund von Stör-

faktoren nicht möglich, so sollten die Untergrundeingriffe baubegleitend kampfmittel-

technisch betreut werden. 

Sollten Hinweise auf vorhandene Kampfmittel bekannt sein, sollten diese unverzüglich 

dem Kampfmittelbeseitigungsdienst oder nächsten Polizeidienststelle mitgeteilt wer-

den. 

Näheres hierzu auch in der Bekanntmachung des Bayerischen Staats-ministeriums 

des Innern vom 15. April 2010, Az.: ID4-2135.12-9 „Abwehr von Gefahren durch 

Kampfmittel“ sowie unter: 

https://www.stmi.bayern.de/sus/katastrophenschutz/kampfmittelbeseitigung/index.php. 

  

IV.8 Feuerwehrzufahrt 

  

 Die Zufahrten zu den Objekten müssen für Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von 

10 t sichergestellt sein. Die Zufahrtswege müssen darüber hinaus für Fahrzeuge, die 

eine Länge von 10 m, eine Breite von 2,5 m und einen Wendekreisdurchmesser von 

18,5 m haben, befahren werden können. Kurvenradien müssen der DIN 14090 ent-

sprechen.  

  

 
Ausgefertigt: 
Kitzingen, den <Datum>     (Siegel) 
 
......................................... 
Siegfried Müller 
Oberbürgermeister 


